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_________________________________________________________________ 

 

Auf der Grundlage des § 43 Abs. 8 Hessisches Hochschulgesetz (HessHG) in der 

Fassung vom 14. Dezember 2021 (GVBl. S. 931), zuletzt geändert durch Gesetz 

vom 10. Oktober 2024 (GVBl. 2024, Nr. 56) erlässt das Präsidium am 23. Januar 

2025 folgende 

 

Brandschutzordnung 
der Hessischen Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit 

(Brandschutzordnung HöMS) 
 

Diese Brandschutzordnung enthält allgemeine und auf die Hessische Hochschule für 

öffentliches Management und Sicherheit (HöMS) speziell zugeschnittene Handlungs-

anweisungen und Regeln zur Brandverhütung, Brandbekämpfung und zum Verhalten 

bei Unfällen, Bränden und sonstigen Schadensfällen für alle Standorte und Außen-

stellen der HöMS. 
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§ 1 Geltungsbereich 
Die Brandschutzordnung gilt für die durch die HöMS genutzten Liegenschaften. Für 

die Standorte und Außenstellen Kassel, Kassel-Calden, Gießen, Lich und Darmstadt-

Eberstadt gilt die Brandschutzordnung des dortigen Liegenschaftsverantwortlichen. 

 
§ 2 Gliederung 

Die Brandschutzordnung gliedert sich in drei Teile: 

 
Teil A 
Der Teil A der Brandschutzordnung richtet sich an alle Personen, die sich in 

der HöMS aufhalten. Sie enthält die wichtigsten Verhaltensregeln in schriftli-

cher Form. Sie ist – zusätzlich zur Bekanntmachung auf der Internetseite der 

HöMS – gut sichtbar aufzuhängen. 

 

Teil B 
Der Teil B der Brandschutzordnung richtet sich an die Personen, die sich nicht 

nur vorübergehend in der HöMS aufhalten. Es handelt sich um einen Perso-

nenkreis, dem keine besonderen Brandschutzaufgaben übertragen wurden. 

 

Teil C 
Für jeden Standort der HöMS gibt es einen standortspezifischen Teil C.  

Der Teil C der Brandschutzordnung richtet sich an Personen, denen über ihre 

allgemeinen Pflichten hinaus besondere Aufgaben im Brandschutz übertragen 



sind. Dieser Personenkreis umfasst Beschäftigte der HöMS, die Brandschutz-

helferinnen und Brandschutzhelfer, die Evakuierungshelferinnen und Evakuie-

rungshelfer und die Brandschutzbeauftragten. 

 

§ 3 Bekanntgabe der Brandschutzordnung 
Die Präsidentin oder der Präsident stellt sicher, dass diese Brandschutzordnung allen 

Beschäftigten, Studierenden und Lehrbeauftragten zur Kenntnis gegeben wird. Die 

Kenntnisnahme erfolgt bei der Neueinstellung oder Abordnung durch eine Belehrung 

und im weiteren Verlauf auf der Onlineplattform ILIAS sowie durch den digitalen 

Belehrungsordner. Sie ist zu dokumentieren und jährlich zu wiederholen. 

 

§ 4 Brandschutzbeauftragte 
Die Brandschutzbeauftragten werden durch die Präsidentin oder den Präsidenten 

bestellt. 

 

§ 5 Brandschutzübungen 
Einmal jährlich ist eine Brandschutzübung durchzuführen. Die Übung wird durch die 

Brandschutzbeauftragte oder den Brandschutzbeauftragten der jeweiligen Liegen-

schaft mit Unterstützung der Brandschutzhelferinnen und Brandschutzhelfern sowie 

Evakuierungshelferinnen und Evakuierungshelfern angelegt und durchgeführt. 

 

§ 6 Inkrafttreten 
Diese Brandschutzordnung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 

  



Teil A nach DIN 14096 (Aushang) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Teil B nach DIN 14096 
 
Inhalt 

a. Allgemeines  
b. Brandverhütung, Unfallverhütung 
c. Verhütung von Brand- und Rauchausbreitung 
d. Sicherung der Flucht- und Rettungswege 
e. Bedienung der Melde- und Löscheinrichtungen 
f. Vorgehensweise bei Brandbekämpfung 
g. Brandmeldung 
h. Art der Alarmierung 
i. Fluchtwege, Fluchthilfe 
j. Erste Hilfe 
k. Verhaltensregeln 

 
a. Allgemeines  

Diese Brandschutzordnung DIN 14 096 Teil B gilt für alle Beschäftigten, Stu-

dierenden, Lehrbeauftragten und Gäste, welche sich nicht nur vorübergehend 

an der HöMS aufhalten. Dieser Teil besteht aus schriftlich abgefassten Hin-

weisen und Verhaltensregeln zur Verhinderung von Rauchausbreitung, zur 

Freihaltung von Flucht- und Rettungswegen und Hinweisen zum Verhalten im 

Brandfall und anderen Gefahren. Alle in Satz 1 genannten Personen sind ver-

pflichtet, durch größte Vorsicht zur Verhütung von Bränden und anderen 

Schadensfällen beizutragen, sich mit den Regeln dieser Brandschutzordnung 

vertraut zu machen und danach zu handeln. Sie haben sich über die Brandge-

fahr ihres Arbeitsplatzes und der Umgebung sowie über Maßnahmen bei Ge-

fahr genau zu informieren und an den angeordneten Unterweisungen und 

Übungen teilzunehmen. Die Räume der HöMS dürfen nur gemäß, ihrer bauli-

chen und brandschutztechnischen Voraussetzungen genutzt werden. Dies ist 

bei der Raumnutzung zu berücksichtigen. Die festgelegten Richtlinien dienen 

dem Zwecke, bei Ausbruch eines Brandes durch richtiges und umsichtiges 

Verhalten, die notwendigen Alarmierungsmaßnahmen durchzuführen. Wich-

tige Voraussetzungen des betrieblichen Brandschutzes sind Ordnung und 



Sauberkeit. Bei Dienstschluss ist dafür zu sorgen, dass Licht und alle elektri-

schen Geräte abgeschaltet sind, soweit kein technisch/dienstlich bedingter 

Dauerbetrieb erforderlich ist. Sicherheits-, Fernmelde- und Brandmeldeanla-

gen bleiben dauernd betriebsbereit und dürfen nicht abgeschaltet werden. 

Fenster und Türen sind zu schließen. Die Löschwasserentnahmestellen und 

Flächen für die Feuerwehr sind freizuhalten. 

 

b. Brandverhütung, Unfallverhütung 
In Gebäuden sind das Rauchen und der Umgang mit Zündmitteln sowie offe-

nem Feuer verboten. Leicht brennbare Abfälle wie Papier, Pappe, Folien usw. 

dürfen nur in die dafür vorgesehenen Abfallbehältnisse gegeben werden. An-

häufungen von brennbaren Materialien begünstigen die Brand- und Rauch-

ausbreitung und müssen daher vermieden werden. Nicht benötigtes Mobiliar, 

Geräte und Kartonagen dürfen nicht auf den Fluren und in den Treppenhäu-

sern gelagert werden. Flucht- und Rettungswege sind von Gegenständen aller 

Art freizuhalten, um ungehinderte Fluchtmöglichkeiten zu haben und die An-

griffswege der Feuerwehr nicht zu beeinträchtigen. Insbesondere ist darauf zu 

achten, dass auch Notausgänge nicht verstellt werden. Sicherheitswidrige Zu-

stände und Verhaltensweisen, die Brände oder Schadensfälle zur Folge 

haben können, sind sofort zu melden. Durch regelmäßige Kontrollen ist sicher-

zustellen, dass die Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes 

eingehalten werden. Feuergefährliche Arbeiten wie Schweißen, Trennschlei-

fen, Brennschneiden, Löten dürfen nur von Personen durchgeführt werden, 

die dafür berechtigt sind. Ein Erlaubnisschein für Feuerarbeiten ist über den 

Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH) zu beantragen. Die Brand-

schutzbeauftragte oder der Brandschutzbeauftragte ist zu informieren. Bei 

Feuerarbeiten sind die Sicherheitsvorschriften (z. B. DGUV Regel 100–500, 

Kapitel 2.26) zu beachten. Brennbare Flüssigkeiten dürfen höchstens bis zur 

Menge eines Tagesbedarfes am Arbeitsplatz bereitgehalten werden. Ansons-

ten sind sie in geeigneten Einrichtungen, z. B. Sicherheitsschränken nach DIN 

EN 14470-1: 2014-07 zu lagern. Besondere Brandgefahren gehen von Kaffee-

maschinen, Schnell-Wasserkocher und Lampen (z. B. Schreibtischlampen, 

Deckenfluter) aus. Thermoelektrische Geräte (z. B. Kaffeemaschinen, Schnell-



Wasserkocher) dürfen nur auf ausreichend großen, nicht brennbaren Unterla-

gen (z. B. Steinplatte) betrieben werden und müssen den VDE-Vorschriften 

entsprechen (VDE = Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstech-

nik). Alle betrieblichen Elektrogeräte sind nach dem Gebrauch immer abzu-

schalten. Alle brandgefährlichen Zustände, insbesondere Mängel an 

Einrichtungen, Geräten und Elektroinstallationen, sind der Campusleitung un-

verzüglich zu melden. 

 

c. Verhütung der Brand- und Rauchausbreitung 
Bei einem ausgebrochenen Brand ist zu verhindern, dass sich Feuer und 

Rauch ungehindert ausbreiten können. Die Brandlast ist so gering wie möglich 

zu halten. Es ist möglichst wenig brennbares Material in den Arbeitsräumen zu 

lagern. In den Gebäuden sind besonders brandgefährliche Bereiche in Brand-

abschnitte unterteilt. Diese sind durch feuerhemmende Türen voneinander ge-

trennt. Zusätzlich sind in den Fluren und an den Flureinmündungen in den 

Treppenräumen rauchdichte Türen installiert, die einzelne Rauchabschnitte 

bilden sollen, damit im Brandfall nicht alle Rettungswege gleichzeitig verqual-

men können und ausreichend Zeit für Evakuierungsmaßnahmen bleibt. Die 

rauchdichten und feuerhemmenden Türen sind mit Türschließern ausgerüstet, 

die sicherstellen sollen, dass die Türen ständig geschlossen sind. Diese Türen 

dürfen im offenen Zustand nicht festgestellt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Nur Türen die sich automatisch im Brandfall durch Auslösung eines Rauch-

melders schließen, dürfen ständig offenstehen. 

 

d. Flucht- und Rettungswege 
Flucht und Rettungswege sind in den Gebäuden mit Rettungswegezeichen 

gekennzeichnet. Die Lage und Anzahl der Flucht- und Rettungswege sind in 

den Flucht- und Rettungsplänen festgehalten. Flucht- und Rettungswege ein-

schließlich ihrer Ausgänge ins Freie müssen ständig und in voller Breite freige-

halten werden. Ausgangs- und Notausgangstüren im Verlauf von 

Rettungswegen müssen jederzeit ohne Schlüssel von innen zu öffnen sein. In 

den Aufenthaltsbereichen der Flure müssen die Sitzgelegenheiten so aufge-

stellt sein, dass sie die Fluchtwegbreite nicht einengen. In diese Bereiche dür-

fen keine zusätzlichen brennbaren Gegenstände eingebracht werden. Die 

Rettungswege im Freien, die Feuerwehrzufahrt und Angriffswege für die Feu-

erwehr und Rettungsdienste sind unbedingt freizuhalten. Handfeuerlöscher 

bzw. Wandhydranten dürfen nicht verstellt oder verdeckt werden. Rettungs-

wegekennzeichen dürfen nicht eigenmächtig verändert werden. Jeder Be-

schäftigte ist über die Lage und den Verlauf von Flucht- und Rettungswegen 

und den Inhalt der Brandschutzordnung mindestens einmal jährlich zu unter-

weisen. Die Unterweisung ist zu dokumentieren. 

 

e. Melde- und Löscheinrichtungen 
Die Liegenschaften der HöMS verfügen aktuell teilweise über keine Brandmel-

deanlagen. Bei den vorhandenen Brandmeldeanlagen sind automatische 

Brandmelder installiert. Diese sind mit der Brandmeldezentrale verbunden und 

über eine Übertragungseinheit auf die Anzeige der Pforte geschaltet. Die 

Wachhabende oder der Wachhabende meldet das Auslösen, sofern keine au-

tomatische Übertragungseinheit besteht, unverzüglich an die Feuerwehr. Die 

Beschäftigten sind verpflichtet, sich mit Standort und Funktion der in ihrem Tä-

tigkeitsbereich befindlichen Feuerlösch- und Brandmeldeeinrichtungen ver-

traut zu machen. Sie haben sich mit der Bedienung der Handfeuerlöscher 

vertraut zu machen. Auf dem Feuerlöscher befindet sich die Bedienungsanlei-

tung. 

 



f. Vorgehensweise im Brandfall 
Folgende Verhaltensregeln sind zu beachten: 

o Ruhe bewahren 

o Feuerwehr alarmieren 

o Warnsignale und Anweisungen beachten 

o sich und andere (Hilfebedürftige) in Sicherheit bringen 

o Löschversuche unternehmen, Selbstgefährdung minimieren 

o Sammelplatz aufsuchen 

Soweit die Brandbekämpfung ohne Selbstgefährdung möglich ist, und nach-

dem alle Personen aus dem unmittelbaren Gefahrenbereich gebracht worden 

sind, sind die Löschmaßnahmen einzuleiten. Hierzu stehen Feuerlöscher und 

gegebenenfalls Wandhydranten zur Verfügung. Falls erforderlich, sind meh-

rere Handfeuerlöscher gleichzeitig einzusetzen, nicht nacheinander. Bei der 

Durchführung von Löschversuchen ist auf die Freihaltung erforderlicher Rück-

zugswege zu achten. Bei starker Rauchentwicklung ist der Raum sofort zu 

verlassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



g. Brandmeldung 
Vor allen weiteren Tätigkeiten ist es notwendig, die Feuerwehr zu alarmieren. 

Dies gilt auch bei Entstehungsbränden. Bei telefonischer Alarmierung der Feu-

erwehr über den Notruf (0) 112 muss die Brandmeldung folgenden Inhalt 

haben: 

o Wo brennt es? 

o Wer meldet? 

o Was brennt? 

o Wie viele Menschen sind verletzt/betroffen? 

Warten auf evtl. Rückfragen! 

Nach der Brandmeldung ist unverzüglich die für die Liegenschaft zuständige 

Wache/Pforte zu informieren (siehe Alarmplan). 

 

h. Alarmierung 
Wird mündlich mit dem Warnruf „Feueralarm“ alarmiert, haben alle Personen 

die betreffenden Gebäude zu verlassen und sich unverzüglich zum jeweiligen 

Sammelplatz zu begeben. Gebäude mit einer Brandmeldeanlage werden im 

Notfall durch eine akustische Signalanlage geräumt. Vor Eintreffen der Feuer-

wehr ist den Anweisungen der Brandschutz- und Evakuierungshelfer unbe-

dingt Folge zu leisten. Nach Eintreffen der Feuerwehr ist den Anweisungen 

der Einsatzleitung zwingend zu folgen. 

 

i. Fluchtwege, Fluchthilfe 
Die Gefahrenbereiche sind unverzüglich, ohne Panik, auf dem nächstliegen-

den Fluchtweg zu verlassen. Weitere Maßnahmen werden nur aus einem 

gesicherten Bereich heraus ergriffen. Die Fahrstühle sind im Brandfall nicht zu 

benutzen. Mitarbeitende und andere Personen, die sich in benachbarten Räu-

men aufhalten, sind zu verständigen. Verrauchte Räume sind sofort zu verlas-

sen; erforderlichenfalls ist in diesen Räumen gebückt oder kriechend 

vorzugehen. Es ist den Flucht- und Rettungswegekennzeichnungen (Beschil-

derung und aushängenden Flucht- und Rettungswegplänen) zu folgen. Kann 

ein Ausgang wegen der starken Verrauchung nicht erreicht werden, so ist der 

vom Brandherd am weitesten entfernten Raum aufzusuchen. Alle Türen sind 

zu schließen, Fenster zu öffnen und sich durch Zurufe bemerkbar zu machen. 



Es ist darauf zu achten, dass kein Durchzug entsteht und dadurch Rauchgase 

in die Räume gelangen. Bei versperrten Flucht- und Rettungswegen haben 

sich die betreffenden Personen an der nächstmöglichen zu erreichenden Ge-

bäudeöffnung bemerkbar zu machen (Hilferufe, Arme schwenken). Hilfsbe-

dürftige Personen sind entsprechend ihrer körperlichen bzw. geistigen 

Konstitution zum Ausgang zu begleiten bzw. zum Sammelplatz zu transportie-

ren. Ortsfremde Personen sind mitzunehmen. Den Mitarbeitenden und Besu-

chern ist ein erneutes Betreten des Gebäudes zu verwehren. Den 

Sammelplatz für das jeweilige Gebäude ist dem Sammelplatzplan zu entneh-

men. 

 

 

 

  

 

 

j. Erste Hilfe 
Die Ersthelferinnen und Ersthelfer sind bei einem Notfall sofort zu alarmieren. 

Brennende und verletzte Personen sind nach Möglichkeit abzulöschen und 

aus dem Gefahrenbereich zu bringen. 

 

k. Besondere Verhaltensregeln 
Die Feuerwehr ist grundsätzlich an der Liegenschaftspforte bzw. der Einfahrt 

zum Gelände zu erwarten und auf kürzestem Weg zur Einsatzstelle zu schi-

cken. Türen zum Brandherd sind zu schließen, aber nicht abzuschließen. 

Übrige Türen und Fenster sind geschlossen zu halten und ebenfalls nicht 

abzuschließen. Elektrische Anlagen und ortsveränderliche elektrische Be-

triebsmittel sind sofern noch möglich abzuschalten. Fahrzeuge auf dem 

Gelände, die sich in der Nähe des Brandobjektes oder der Feuerwehrzufahrt 

befinden, sollten nach Möglichkeit noch vor Eintreffen der Feuerwehr entfernt 

werden. Nach Eintreffen der Feuerwehr darf der Brandbereich nur mit Zustim-

mung der Einsatzleitung wieder betreten werden. 

  

 



Teil C nach DIN 14096 für die Liegenschaft Wiesbaden, Schönbergstraße 100 
 
1 Brandverhütung 

Auf der Liegenschaft Wiesbaden ist teilweise keine Brandmeldeanlage installiert. 

Hier wird mündlich mit dem Warnruf „Feueralarm“ alarmiert. In den Gebäuden 1, 

3, 5 und 19 sind automatische Brandmeldeanlagen unterschiedlicher Bauart in-

stalliert. Diese sind mit der Brandmeldezentrale in der Pforte verbunden. 

  

1.1 Präsidentin oder Präsident 
Die Präsidentin oder der Präsident, oder in Vertretung die Kanzlerin oder der 

Kanzler, übernimmt bei Brandmeldung die Leitung und Koordination der einzulei-

tenden Maßnahmen. Hierbei ist insbesondere sicherzustellen, dass 

- die Brandschutzbeauftragte oder der Brandschutzbeauftrage bzw. die 

koordinierenden Brandschutz- und Evakuierungshelferinnen und Brand-

schutz- und Evakuierungshelfer sofort unterrichtet werden, 

- die Feuerwehr am Eingang zur Liegenschaft empfangen und in die Lage 

eingewiesen werden, und 

- eine mit dem Gebäudekomplex und den Versorgungseinrichtungen 

(Elektro, Gas, Wasser, Schlüsselverhältnisse) vertraute Person als An-

sprechpartnerin bzw. Ansprechpartner für die Feuerwehr zur Verfügung 

steht.   

 

1.2 Aufgaben der oder des Brandschutzbeauftragten 
Die Brandschutzbeauftragte oder der Brandschutzbeauftragte ist innerhalb die-

ses Aufgabenbereiches der Präsidentin oder dem Präsidenten der Hochschule 

direkt unterstellt und in Gefahren- oder akuten Schadensfällen weisungsbefugt. 

Sie oder er hat 

- dafür zu sorgen, dass die Liegenschaften mit den erforderlichen brand-

schutztechnischen Einrichtungen ausgestattet und diese einsatzfähig sind, 

- dafür zu sorgen, dass die Flächen für die Feuerwehr und die Rettungs-

wege ausgeschildert sind, 

- die im Einvernehmen mit der Hochschulleitung in angemessenen Zeitab-

ständen durchzuführenden Alarmproben und Räumungsübungen zu leiten, 



- für die Erstellung der Feuerwehrpläne sowie der Flucht- und Rettungspläne 

Sorge zu tragen, 

- arbeiten mit besonderen Gefahren (z. B. feuergefährliche Arbeiten) nur 

nach Ausstellung eines dafür geeigneten Erlaubnisscheines (Erlaubnis-

schein für feuergefährliche Arbeiten mit Festlegung von zu treffenden 

Schutzmaßnahmen) zu genehmigen, 

- dafür zu sorgen, dass die Beschäftigten, auch die der Fremdfirmen, über 

die Inhalte der Brandschutzordnung unterwiesen werden, und  

- die Einrichtung einer Meldestelle zu veranlassen. 

Bei Eilbedürftigkeit trifft sie oder er selbständig die erforderlichen Sofortmaßnah-

men. Die Brandschutzhelferinnen und Brandschutzhelfer haben die Brandschutz-

beauftragte oder den Brandschutzbeauftragten bei Alarmproben und 

Räumungsübungen zu unterstützen. 

 

1.3 Brandschutz- und Evakuierungshelferinnen und Brandschutz- und Evakuie-
rungshelfer  
Als Brandschutz- und Evakuierungshelferinnen und Brandschutz- und Evakuie-

rungshelfer sind spezielle Beschäftigte benannt, die insbesondere für ihren zuge-

wiesenen Bereich tätig werden. Sie 

- beteiligen sich an der Vorbereitung und Durchführung der von den Brand-

schutzbeauftragten organisierten Brandschutz- und Räumungsübung, 

- alarmieren die Beschäftigten im Brandfall, 

- leiten die Evakuierung und Kontrolle aller in ihrem Bereich liegenden Räu-

men, einschließlich Toiletten und Nebenräumen, und 

- melden die kontrollierten Räume der oder dem im Brandfall Verantwortli-

chen. 

 

1.4 Pförtnerdienst 
Bei Meldung eines Feueralarms haben, sofern vorhanden, die Personen des 

Pförtnerdienstes folgende Aufgaben: 

- Alarm entgegennehmen, 

- Feuerwehr verständigen, 

- verletzte oder hilflose Personen retten, 



- Verständigung der Präsidentin oder des Präsidenten oder in Abwesenheit 

der Kanzlerin oder des Kanzlers, 

- Verständigung der Liegenschaftsverwaltung, 

- Verständigung der Brandschutzbeauftragten oder des Brandschutzbeauf-

tragten, 

- Verständigung der Objektleitung, 

- Einweisung der Feuerwehr und des Rettungsdienstes, und 

- bereithalten erforderlicher Hauptschlüssel/Feuerwehrmappen.  

 

1.5 Betreiberpersonal der Raumschießanlage  
Nach Beendigung der Schießübungen in der Raumschießanlage hat die verant-

wortliche Bedienerin oder der verantwortliche Bediener dafür zu sorgen, dass die 

raumlufttechnische Anlage erst abgeschaltet werden darf, wenn das Schießen 

beendet und die Schießbahnsohle von nicht verbrannten Treibladungspulverres-

ten gereinigt worden ist. 

 

2 Alarmierung 
Die telefonischen Erreichbarkeiten der zu benachrichtigenden Stellen ergeben 

sich aus dem Alarmplan für die Liegenschaft Wiesbaden. 

 

3 Sicherheitsmaßnahmen für Personen, Umwelt und Sachwerte 
- Die Räumung des Gebäudes ist unverzüglich einzuleiten und zu überprü-

fen.  

- Ortsunkundige, behinderte oder verletzte Personen sind beim Verlassen 

des Gebäudes zu unterstützen.  

- Nach erfolgter Evakuierung ist die Vollzähligkeit der Beschäftigten, Studie-

renden und Lehrbeauftragten an der Sammelstelle festzustellen und der 

Feuerwehr zu melden. 

 

4 Löschmaßnahmen 
- Entstehungsbrände sind von den Beschäftigten unter Beachtung des Ei-

genschutzes mit den vorhandenen Löschgeräten (Handfeuerlöscher) zu 

bekämpfen.  



- Nach dem Eintreffen der Feuerwehr ist den Weisungen der Einsatzleitung 

Folge zu leisten. 
 

5 Vorbereitung für den Einsatz der Feuerwehr 
- Es ist dafür Sorge zu tragen, dass die Feuerwehr ungehindert Zufahrt zum 

Gebäude, bzw. zur Brandstelle hat. 

- Die Flächen für die Feuerwehr und Entnahmestellen für die Löschwasser-

versorgung sind freizuhalten. 

- Eine mit dem Gebäudekomplex vertraute Personen (z.B. der Hausmeister 

oder die Hausmeisterin oder die Brandschutzbeauftragte oder der Brand-

schutzbeauftragte) hat die Rettungs- und Hilfsdienste einzuweisen und mit 

ihnen enge Verbindung zu halten. 

Dabei sind folgende Punkte wesentlich: 

- Befinden sich noch Personen im Gebäude oder an der Brandstelle? 

- Wo liegt die Brandstelle? 

- Welche Beobachtungen zum Brandausbruch und zur Brandausbreitung lie-

gen vor? 
 

6 Nachsorge 
Um den Schaden so gering wie möglich zu halten, sind nach einem Brand unver-

züglich folgende Maßnahmen in Absprache mit der Feuerwehr und der Hoch-

schulleitung zu treffen: 

- Die Liegenschaftsverwaltung hat in Zusammenarbeit mit der Brandschutz-

beauftragten oder dem Brandschutzbeauftragten die Brandstätte gegen 

Unfallgefahren (Verkehrssicherungspflicht), Witterungseinflüsse, Diebstahl 

etc. zu sichern. 

- Folgeschäden sind durch Sichern der Brandstelle, sowie durch Beseitigung 

von Löschwasser gering zu halten. 

- Die Einsatzbereitschaft von Brandmelde-, Feuerlöschanlagen, Feuerlösch-

geräten und Feuerlöscheinrichtungen muss unverzüglich wiederhergestellt 

werden. 

- Elektrische Anlagen und Betriebsmittel sind vor Wiederinbetriebnahme auf 

Betriebssicherheit zu prüfen. 

- Räume, die verraucht waren, sind zu lüften. 

- Das Gebäude und die Einrichtungen sind zu sichern.  



Alarmplan zur Brandschutzordnung Teil C der Liegenschaft Wiesbaden 
 

Bei einem Brand oder einem anderen Schadensereignis (Explosion, schwerer Unfall) 

sind in Abhängigkeit von der Lage folgende Personen zu benachrichtigen: 

 

Montag bis Freitag während der Regelarbeitszeit: 

 

Hochschulleitung   0611 3256 1000 oder  

     0611 3256 1005 

Liegenschaftsverwaltung  0611 3256 8400 

Pforte/Wache   0611 3256 8471 oder 8472 

Brandschutzbeauftragte/ 

Brandschutzbeauftragter  0611 3256 8524 

Ersthelferin/Ersthelfer 

Sanitäterin/Sanitäter  06134 602 8333 

 

Außerhalb der Regelarbeitszeiten: 

 

Pforte/Wache   0611 3256 8471 oder 8472 

 

Bei telefonischer Alarmierung der Feuerwehr über den Notruf (0) 112 muss die 

Brandmeldung folgenden Inhalt haben: 

o Wo brennt es? 

o Wer meldet? 

o Was brennt? 

o Wie viele Menschen sind verletzt / betroffen? 

Auf Rückfragen warten! 

 

Rettungsleitzentrale (Notarzt):  (0) 19222  

 

  



Sammelplatzplan zur Brandschutzordnung Teil C der Liegenschaft Wiesbaden 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Teil C nach DIN 14096 für die Liegenschaft Hünstetten, Fahrtrainingszentrum 
 

1 Brandverhütung 
Im Objekt Fahrtrainingszentrum Hünstetten ist keine Brandmeldeanlage instal-

liert. Hier wird mündlich mit dem Warnruf „Feueralarm“ alarmiert. 

 

1.1 Präsidentin oder Präsident 
Die Präsidentin oder der Präsident, oder in Vertretung die Kanzlerin oder der 

Kanzler, übernimmt bei Brandmeldung die Leitung und Koordination der einzulei-

tenden Maßnahmen. Hierbei ist insbesondere sicherzustellen, dass 

- die Brandschutzbeauftragte oder der Brandschutzbeauftrage bzw. die ko-

ordinierenden Brandschutz- und Evakuierungshelferinnen und Brand-

schutz- und Evakuierungshelfer sofort unterrichtet werden, 

- die Feuerwehr am Eingang zur Liegenschaft empfangen und in die Lage 

eingewiesen werden, und 

- eine mit dem Gebäudekomplex und den Versorgungseinrichtungen 

(Elektro, Gas, Wasser, Schlüsselverhältnisse) vertraute Person als An-

sprechpartnerin bzw. Ansprechpartner für die Feuerwehr zur Verfügung 

steht.   

 

1.2 Aufgaben der oder des Brandschutzbeauftragten 
Die Brandschutzbeauftragte oder der Brandschutzbeauftragte ist innerhalb dieses 

Aufgabenbereiches der Präsidentin oder dem Präsidenten der Hochschule direkt 

unterstellt und in Gefahren- oder akuten Schadensfällen weisungsbefugt. Sie oder 

er hat 

- dafür zu sorgen, dass die Liegenschaften mit den erforderlichen brand-

schutztechnischen Einrichtungen ausgestattet und diese einsatzfähig sind, 

- dafür zu sorgen, dass die Flächen für die Feuerwehr und die Rettungs-

wege ausgeschildert sind, 

- die im Einvernehmen mit der Hochschulleitung in angemessenen Zeitab-

ständen durchzuführenden Alarmproben und Räumungsübungen zu leiten, 

- für die Erstellung der Feuerwehrpläne sowie der Flucht- und Rettungspläne 

Sorge zu tragen, 



- arbeiten mit besonderen Gefahren (z. B. feuergefährliche Arbeiten) nur 

nach Ausstellung eines dafür geeigneten Erlaubnisscheines (Erlaubnis-

schein für feuergefährliche Arbeiten mit Festlegung von zu treffenden 

Schutzmaßnahmen) zu genehmigen, 

- dafür zu sorgen, dass die Beschäftigten, auch die der Fremdfirmen, über 

die Inhalte der Brandschutzordnung unterwiesen werden, und  

- die Einrichtung einer Meldestelle zu veranlassen. 

Bei Eilbedürftigkeit trifft sie oder er selbständig die erforderlichen Sofortmaßnah-

men. Die Brandschutzhelferinnen und Brandschutzhelfer haben die Brandschutz-

beauftragte oder den Brandschutzbeauftragten bei Alarmproben und 

Räumungsübungen zu unterstützen. 

 

1.3 Brandschutz- und Evakuierungshelferinnen und Brandschutz- und Evakuie-
rungshelfer  
Als Brandschutz- und Evakuierungshelferinnen und Brandschutz- und Evakuie-

rungshelfer sind spezielle Beschäftigte benannt, die insbesondere für ihren zuge-

wiesenen Bereich tätig werden. Sie 

- beteiligen sich an der Vorbereitung und Durchführung der von den Brand-

schutzbeauftragten organisierten Brandschutz- und Räumungsübung, 

- alarmieren die Beschäftigten im Brandfall, 

- leiten die Evakuierung und Kontrolle aller in ihrem Bereich liegenden Räu-

men, einschließlich Toiletten und Nebenräumen, und 

- melden die kontrollierten Räume der oder dem im Brandfall Verantwortli-

chen. 

 

2 Alarmierung 
Die telefonischen Erreichbarkeiten der zu benachrichtigenden Stellen ergeben 

sich aus dem Alarmplan für die Liegenschaft Fahrtrainingszentrum Hünstetten. 

 

3 Sicherheitsmaßnahmen für Personen, Umwelt und Sachwerte 
- Die Räumung des Gebäudes ist unverzüglich einzuleiten und zu überprü-

fen.  

- Ortsunkundige, behinderte oder verletzte Personen sind beim Verlassen 

des Gebäudes zu unterstützen.  



- Nach erfolgter Evakuierung ist die Vollzähligkeit der Beschäftigten, Studie-

renden und Lehrbeauftragten an der Sammelstelle festzustellen und der 

Feuerwehr zu melden. 

 
4 Löschmaßnahmen 

- Entstehungsbrände sind von den Beschäftigten unter Beachtung des Ei-

genschutzes mit den vorhandenen Löschgeräten (Handfeuerlöscher) zu 

bekämpfen.  

- Nach dem Eintreffen der Feuerwehr ist den Weisungen der Einsatzleitung 

Folge zu leisten. 

 

5 Vorbereitung für den Einsatz der Feuerwehr 
- Es ist dafür Sorge zu tragen, dass die Feuerwehr ungehindert Zufahrt zum 

Gebäude, bzw. zur Brandstelle hat. 

- Die Flächen für die Feuerwehr und Entnahmestellen für die Löschwasser-

versorgung sind freizuhalten. 

- Eine mit dem Gebäudekomplex vertraute Personen (z.B. der Hausmeister 

oder die Hausmeisterin oder die Brandschutzbeauftragte oder der Brand-

schutzbeauftragte) hat die Rettungs- und Hilfsdienste einzuweisen und mit 

ihnen enge Verbindung zu halten. 

Dabei sind folgende Punkte wesentlich: 

- Befinden sich noch Personen im Gebäude oder an der Brandstelle? 

- Wo liegt die Brandstelle? 

- Welche Beobachtungen zum Brandausbruch und zur Brandausbreitung lie-

gen vor? 

 

6 Nachsorge 
Um den Schaden so gering wie möglich zu halten, sind nach einem Brand unver-

züglich folgende Maßnahmen in Absprache mit der Feuerwehr und der Hoch-

schulleitung zu treffen: 

- Die Liegenschaftsverwaltung hat in Zusammenarbeit mit der Brandschutz-

beauftragten oder dem Brandschutzbeauftragten die Brandstätte gegen 

Unfallgefahren (Verkehrssicherungspflicht), Witterungseinflüsse, Diebstahl 

etc. zu sichern. 



- Folgeschäden sind durch Sichern der Brandstelle, sowie durch Beseitigung 

von Löschwasser gering zu halten. 

- Die Einsatzbereitschaft von Brandmelde-, Feuerlöschanlagen, Feuerlösch-

geräten und Feuerlöscheinrichtungen muss unverzüglich wiederhergestellt 

werden. 

- Elektrische Anlagen und Betriebsmittel sind vor Wiederinbetriebnahme auf 

Betriebssicherheit zu prüfen. 

- Räume, die verraucht waren, sind zu lüften. 

- Das Gebäude und die Einrichtungen sind zu sichern. 
 

  



Alarmplan zur Brandschutzordnung Teil C der Liegenschaft Hünstetten 
 

Bei einem Brand oder einem anderen Schadensereignis (Explosion, schwerer Unfall) 

sind in Abhängigkeit von der Lage folgende Personen zu benachrichtigen: 

 

Montag bis Freitag während der Regelarbeitszeit: 

 

Hochschulleitung   0611 3256 1000 oder  

     0611 3256 1005 

Liegenschaftsverwaltung  0611 3256 8400 

ZFW Hauptsachgebiet 8  0611 3256 5800 

Brandschutzbeauftragte/ 

Brandschutzbeauftragter  0611 3256 8524 

Ersthelferin/Ersthelfer 

Sanitäterin/Sanitäter  06134 602 8333 

 

Bei telefonischer Alarmierung der Feuerwehr über den Notruf (0) 112 muss die 

Brandmeldung folgenden Inhalt haben: 

o Wo brennt es? 

o Wer meldet? 

o Was brennt? 

o Wie viele Menschen sind verletzt / betroffen? 

Auf Rückfragen warten! 

 

Rettungsleitzentrale (Notarzt):  (0) 19222  

 

 

 

 

 

 

 

 



Sammelplatzplan zur Brandschutzordnung Teil C der Liegenschaft Hünstetten 
 
Als Sammelplatz ist der Besucherparkplatz des Trainingszentrums vorgesehen. 

 

  
 

  



Teil C nach DIN 14096 für die Liegenschaft Kassel-Calden 

 

1 Brandverhütung 
Im Objekt Fahrtrainingsgelände Kassel-Calden ist keine Brandmeldeanlage in-

stalliert. Hier wird mündlich mit dem Warnruf „Feueralarm“ alarmiert. 

  

1.1  Präsidentin oder Präsident 
Die Präsidentin oder der Präsident, oder in Vertretung die Kanzlerin oder der 

Kanzler, übernimmt bei Brandmeldung die Leitung und Koordination der einzulei-

tenden Maßnahmen. Hierbei ist insbesondere sicherzustellen, dass 

- die Brandschutzbeauftragte oder der Brandschutzbeauftrage bzw. die ko-

ordinierenden Brandschutz- und Evakuierungshelferinnen und Brand-

schutz- und Evakuierungshelfer sofort unterrichtet werden, 

- die Feuerwehr am Eingang zur Liegenschaft empfangen und in die Lage 

eingewiesen werden, und 

- eine mit dem Gebäudekomplex und den Versorgungseinrichtungen 

(Elektro, Gas, Wasser, Schlüsselverhältnisse) vertraute Person als An-

sprechpartnerin bzw. Ansprechpartner für die Feuerwehr zur Verfügung 

steht.   

 

1.2  Aufgaben der oder des Brandschutzbeauftragten 
Die Brandschutzbeauftragte oder der Brandschutzbeauftragte ist innerhalb die-

ses Aufgabenbereiches der Präsidentin oder dem Präsidenten der Hochschule 

direkt unterstellt und in Gefahren- oder akuten Schadensfällen weisungsbefugt. 

Sie oder er hat 

- dafür zu sorgen, dass die Liegenschaften mit den erforderlichen brand-

schutztechnischen Einrichtungen ausgestattet und diese einsatzfähig sind, 

- dafür zu sorgen, dass die Flächen für die Feuerwehr und die Rettungs-

wege ausgeschildert sind, 

- die im Einvernehmen mit der Hochschulleitung in angemessenen Zeitab-

ständen durchzuführenden Alarmproben und Räumungsübungen zu leiten, 

- für die Erstellung der Feuerwehrpläne sowie der Flucht- und Rettungspläne 

Sorge zu tragen, 



- arbeiten mit besonderen Gefahren (z. B. feuergefährliche Arbeiten) nur 

nach Ausstellung eines dafür geeigneten Erlaubnisscheines (Erlaubnis-

schein für feuergefährliche Arbeiten mit Festlegung von zu treffenden 

Schutzmaßnahmen) zu genehmigen, 

- dafür zu sorgen, dass die Beschäftigten, auch die der Fremdfirmen, über 

die Inhalte der Brandschutzordnung unterwiesen werden, und  

- die Einrichtung einer Meldestelle zu veranlassen. 

Bei Eilbedürftigkeit trifft sie oder er selbständig die erforderlichen Sofortmaßnah-

men. Die Brandschutzhelferinnen und Brandschutzhelfer haben die Brandschutz-

beauftragte oder den Brandschutzbeauftragten bei Alarmproben und 

Räumungsübungen zu unterstützen. 

 

1.3 Brandschutz- und Evakuierungshelferinnen und Brandschutz- und Evakuie-
rungshelfer  
Als Brandschutz- und Evakuierungshelferinnen und Brandschutz- und Evakuie-

rungshelfer sind spezielle Beschäftigte benannt, die insbesondere für ihren zuge-

wiesenen Bereich tätig werden. Sie 

- beteiligen sich an der Vorbereitung und Durchführung der von den Brand-

schutzbeauftragten organisierten Brandschutz- und Räumungsübung, 

- alarmieren die Beschäftigten im Brandfall, 

- leiten die Evakuierung und Kontrolle aller in ihrem Bereich liegenden Räu-

men, einschließlich Toiletten und Nebenräumen, und 

- melden die kontrollierten Räume der oder dem im Brandfall Verantwortli-

chen. 

 

2  Alarmierung 
Die telefonischen Erreichbarkeiten der zu benachrichtigenden Stellen ergeben 

sich aus dem Alarmplan für die Liegenschaft Kassel-Calden. 

 

3 Sicherheitsmaßnahmen für Personen, Umwelt und Sachwerte 
- Die Räumung des Gebäudes ist unverzüglich einzuleiten und zu überprü-

fen.  

- Ortsunkundige, behinderte oder verletzte Personen sind beim Verlassen 

des Gebäudes zu unterstützen.  



- Nach erfolgter Evakuierung ist die Vollzähligkeit der Beschäftigten, Studie-

renden und Lehrbeauftragten an der Sammelstelle festzustellen und der 

Feuerwehr zu melden. 

 
4 Löschmaßnahmen 

- Entstehungsbrände sind von den Beschäftigten unter Beachtung des Ei-

genschutzes mit den vorhandenen Löschgeräten (Handfeuerlöscher) zu 

bekämpfen.  

- Nach dem Eintreffen der Feuerwehr ist den Weisungen der Einsatzleitung 

Folge zu leisten. 

 

5 Vorbereitung für den Einsatz der Feuerwehr 
- Es ist dafür Sorge zu tragen, dass die Feuerwehr ungehindert Zufahrt zum 

Gebäude, bzw. zur Brandstelle hat. 

- Die Flächen für die Feuerwehr und Entnahmestellen für die Löschwasser-

versorgung sind freizuhalten. 

- Eine mit dem Gebäudekomplex vertraute Personen (z.B. der Hausmeister 

oder die Hausmeisterin oder die Brandschutzbeauftragte oder der Brand-

schutzbeauftragte) hat die Rettungs- und Hilfsdienste einzuweisen und mit 

ihnen enge Verbindung zu halten. 

Dabei sind folgende Punkte wesentlich: 

- Befinden sich noch Personen im Gebäude oder an der Brandstelle? 

- Wo liegt die Brandstelle? 

- Welche Beobachtungen zum Brandausbruch und zur Brandausbreitung lie-

gen vor? 

 

6  Nachsorge 
Um den Schaden so gering wie möglich zu halten, sind nach einem Brand unver-

züglich folgende Maßnahmen in Absprache mit der Feuerwehr und der Hoch-

schulleitung zu treffen: 

- Die Liegenschaftsverwaltung hat in Zusammenarbeit mit der Brandschutz-

beauftragten oder dem Brandschutzbeauftragten die Brandstätte gegen 

Unfallgefahren (Verkehrssicherungspflicht), Witterungseinflüsse, Diebstahl 

etc. zu sichern. 



- Folgeschäden sind durch Sichern der Brandstelle, sowie durch Beseitigung 

von Löschwasser gering zu halten. 

- Die Einsatzbereitschaft von Brandmelde-, Feuerlöschanlagen, Feuerlösch-

geräten und Feuerlöscheinrichtungen muss unverzüglich wiederhergestellt 

werden. 

- Elektrische Anlagen und Betriebsmittel sind vor Wiederinbetriebnahme auf 

Betriebssicherheit zu prüfen. 

- Räume, die verraucht waren, sind zu lüften. 

- Das Gebäude und die Einrichtungen sind zu sichern. 

 



Alarmplan zur Brandschutzordnung Teil C der Liegenschaft Kassel-Calden 

 

Bei einem Brand oder einem anderen Schadensereignis (Explosion, schwerer Unfall) 

sind in Abhängigkeit von der Lage folgende Personen zu benachrichtigen: 

 

Montag bis Freitag während der Regelarbeitszeit: 

 

Hochschulleitung   0611 3256 1000 oder  

     0611 3256 1005 

Liegenschaftsverwaltung  0611 3256 8400 

ZFW Hauptsachgebiet 8  0611 3256 5800 

Brandschutzbeauftragte/ 

Brandschutzbeauftragter  0611 3256 8524 

 

Bei telefonischer Alarmierung der Feuerwehr über den Notruf (0) 112 muss die 

Brandmeldung folgenden Inhalt haben: 

o Wo brennt es? 

o Wer meldet? 

o Was brennt? 

o Wie viele Menschen sind verletzt / betroffen? 

Auf Rückfragen warten! 

 

Benachbarte Werksfeuerwehr 05674 2153 112 

 

Rettungsleitzentrale (Notarzt):  (0) 19222  

 

 

 

 

 

 

 

 



Sammelplatzplan zur Brandschutzordnung Teil C der Liegenschaft Kassel-
Calden 
 

 
 

  

Startbahn - Landebahn 



Teil C nach DIN 14096 für die Liegenschaft Mühlheim 
 
1 Brandverhütung 

Im Objekt Senefelderallee 1, 63165 Mühlheim am Main ist eine Brandmeldean-

lage installiert. 

  

1.1  Präsidentin oder Präsident 
Die Präsidentin oder der Präsident, oder in Vertretung die Kanzlerin oder der 

Kanzler, übernimmt bei Brandmeldung die Leitung und Koordination der einzulei-

tenden Maßnahmen. Hierbei ist insbesondere sicherzustellen, dass 

- die Brandschutzbeauftragte oder der Brandschutzbeauftrage bzw. die ko-

ordinierenden Brandschutz- und Evakuierungshelferinnen und Brand-

schutz- und Evakuierungshelfer sofort unterrichtet werden, 

- die Feuerwehr am Eingang zur Liegenschaft empfangen und in die Lage 

eingewiesen werden, und 

- eine mit dem Gebäudekomplex und den Versorgungseinrichtungen 

(Elektro, Gas, Wasser, Schlüsselverhältnisse) vertraute Person als An-

sprechpartnerin bzw. Ansprechpartner für die Feuerwehr zur Verfügung 

steht.   

 

1.2  Aufgaben der oder des Brandschutzbeauftragten 
Die Brandschutzbeauftragte oder der Brandschutzbeauftragte ist innerhalb die-

ses Aufgabenbereiches der Präsidentin oder dem Präsidenten der Hochschule 

direkt unterstellt und in Gefahren- oder akuten Schadensfällen weisungsbefugt. 

Sie oder er hat 

- dafür zu sorgen, dass die Liegenschaften mit den erforderlichen brand-

schutztechnischen Einrichtungen ausgestattet und diese einsatzfähig sind, 

- dafür zu sorgen, dass die Flächen für die Feuerwehr und die Rettungs-

wege ausgeschildert sind, 

- die im Einvernehmen mit der Hochschulleitung in angemessenen Zeitab-

ständen durchzuführenden Alarmproben und Räumungsübungen zu leiten, 

- für die Erstellung der Feuerwehrpläne sowie der Flucht- und Rettungspläne 

Sorge zu tragen, 



- arbeiten mit besonderen Gefahren (z. B. feuergefährliche Arbeiten) nur 

nach Ausstellung eines dafür geeigneten Erlaubnisscheines (Erlaubnis-

schein für feuergefährliche Arbeiten mit Festlegung von zu treffenden 

Schutzmaßnahmen) zu genehmigen, 

- dafür zu sorgen, dass die Beschäftigten, auch die der Fremdfirmen, über 

die Inhalte der Brandschutzordnung unterwiesen werden, und  

- die Einrichtung einer Meldestelle zu veranlassen. 

Bei Eilbedürftigkeit trifft sie oder er selbständig die erforderlichen Sofortmaßnah-

men. Die Brandschutzhelferinnen und Brandschutzhelfer haben die Brandschutz-

beauftragte oder den Brandschutzbeauftragten bei Alarmproben und 

Räumungsübungen zu unterstützen. 

 

1.3 Brandschutz- und Evakuierungshelferinnen und Brandschutz- und Evakuie-
rungshelfer  
Als Brandschutz- und Evakuierungshelferinnen und Brandschutz- und Evakuie-

rungshelfer sind spezielle Beschäftigte benannt, die insbesondere für ihren zuge-

wiesenen Bereich tätig werden. Sie 

- beteiligen sich an der Vorbereitung und Durchführung der von den Brand-

schutzbeauftragten organisierten Brandschutz- und Räumungsübung, 

- alarmieren die Beschäftigten im Brandfall, 

- leiten die Evakuierung und Kontrolle aller in ihrem Bereich liegenden  

Räumen, einschließlich Toiletten und Nebenräumen, und 

- melden die kontrollierten Räume der oder dem im Brandfall Verantwortli-

chen. 

 

2 Alarmierung 
Die telefonischen Erreichbarkeiten der zu benachrichtigenden Stellen ergeben 

sich aus dem Alarmplan für die Liegenschaft Mühlheim. 

 

3 Sicherheitsmaßnahmen für Personen, Umwelt und Sachwerte 
- Die Räumung des Gebäudes ist unverzüglich einzuleiten und zu überprü-

fen.  

- Ortsunkundige, behinderte oder verletzte Personen sind beim Verlassen 

des Gebäudes zu unterstützen.  



- Nach erfolgter Evakuierung ist die Vollzähligkeit der Beschäftigten, Studie-

renden und Lehrbeauftragten an der Sammelstelle festzustellen und der 

Feuerwehr zu melden. 

 
4 Löschmaßnahmen 

- Entstehungsbrände sind von den Beschäftigten unter Beachtung des Ei-

genschutzes mit den vorhandenen Löschgeräten (Handfeuerlöscher) zu 

bekämpfen.  

- Nach dem Eintreffen der Feuerwehr ist den Weisungen der Einsatzleitung 

Folge zu leisten. 

 

5 Vorbereitung für den Einsatz der Feuerwehr 
- Es ist dafür Sorge zu tragen, dass die Feuerwehr ungehindert Zufahrt zum 

Gebäude, bzw. zur Brandstelle hat. 

- Die Flächen für die Feuerwehr und Entnahmestellen für die Löschwasser-

versorgung sind freizuhalten. 

- Eine mit dem Gebäudekomplex vertraute Personen (z.B. der Hausmeister 

oder die Hausmeisterin oder die Brandschutzbeauftragte oder der Brand-

schutzbeauftragte) hat die Rettungs- und Hilfsdienste einzuweisen und mit 

ihnen enge Verbindung zu halten. 

Dabei sind folgende Punkte wesentlich: 

- Befinden sich noch Personen im Gebäude oder an der Brandstelle? 

- Wo liegt die Brandstelle? 

- Welche Beobachtungen zum Brandausbruch und zur Brandausbreitung lie-

gen vor? 

 

6  Nachsorge 
Um den Schaden so gering wie möglich zu halten, sind nach einem Brand unver-

züglich folgende Maßnahmen in Absprache mit der Feuerwehr und der Hoch-

schulleitung zu treffen: 

- Die Liegenschaftsverwaltung hat in Zusammenarbeit mit der Brandschutz-

beauftragten oder dem Brandschutzbeauftragten die Brandstätte gegen 

Unfallgefahren (Verkehrssicherungspflicht), Witterungseinflüsse, Diebstahl 

etc. zu sichern. 



- Folgeschäden sind durch Sichern der Brandstelle, sowie durch Beseitigung 

von Löschwasser gering zu halten. 

- Die Einsatzbereitschaft von Brandmelde-, Feuerlöschanlagen, Feuerlösch-

geräten und Feuerlöscheinrichtungen muss unverzüglich wiederhergestellt 

werden. 

- Elektrische Anlagen und Betriebsmittel sind vor Wiederinbetriebnahme auf 

Betriebssicherheit zu prüfen. 

- Räume, die verraucht waren, sind zu lüften. 

- Das Gebäude und die Einrichtungen sind zu sichern. 

  



Alarmplan zur Brandschutzordnung Teil C der Liegenschaft Mühlheim 
 

Bei einem Brand oder einem anderen Schadensereignis (Explosion, schwerer Unfall) 
sind in Abhängigkeit von der Lage folgende Personen zu benachrichtigen: 

 

Montag bis Freitag während der Regelarbeitszeit: 

 

Hochschulleitung   0611 3256 1000 oder 

     0611 3256 1005 

Liegenschaftsverwaltung  0611 3256 8400 

Pforte     0611 3256 2884 

Brandschutzbeauftragte/ 
Brandschutzbeauftragter  0611 3256 3501 

LBIH     06151 3687 5322 

MANroland    069 8305 2686 

 

Außerhalb der Regelarbeitszeit: 

 

Wache MANroland   069 8305 3322 

Brandschutzbeauftragte/ 
Brandschutzbeauftragter  0611 3256 3501 

 

Bei telefonischer Alarmierung der Feuerwehr über den Notruf (0) 112 muss die 

Brandmeldung folgenden Inhalt haben: 

o Wo brennt es? 

o Wer meldet? 

o Was brennt? 

o Wie viele Menschen sind verletzt / betroffen? 

Auf Rückfragen warten! 

 

Rettungsleitzentrale (Notarzt):  (0) 19222  

 

 



 

Sammelplatzplan zur Brandschutzordnung Teil C der Liegenschaft Mühlheim 
 

 
  



Teil C nach DIN 14096 für die Liegenschaft Gießen, Talstraße 3 

 

Grundsätzlich ist auf der Liegenschaft die Brandschutzordnung der Sparkasse 

Gießen zu beachten. Die jeweils gültige Fassung ist dem Anhang 1 zu entnehmen. 

 

Teil C nach DIN 14096 für die Liegenschaft Gießen, Talstraße 4, Trainingsge-
bäude 

 

1 Brandverhütung 
Im Objekt Talstraße 4, 35394 Gießen ist keine Brandmeldeanlage installiert. Hier 

wird mündlich mit dem Warnruf „Feueralarm“ alarmiert. 

 

1.1  Präsidentin oder Präsident 
Die Präsidentin oder der Präsident, oder in Vertretung die Kanzlerin oder der 

Kanzler, übernimmt bei Brandmeldung die Leitung und Koordination der einzulei-

tenden Maßnahmen. Hierbei ist insbesondere sicherzustellen, dass 

- die Brandschutzbeauftragte oder der Brandschutzbeauftrage bzw. die ko-

ordinierenden Brandschutz- und Evakuierungshelferinnen und Brand-

schutz- und Evakuierungshelfer sofort unterrichtet werden, 

- die Feuerwehr am Eingang zur Liegenschaft empfangen und in die Lage 

eingewiesen werden, und 

- eine mit dem Gebäudekomplex und den Versorgungseinrichtungen 

(Elektro, Gas, Wasser, Schlüsselverhältnisse) vertraute Person als An-

sprechpartnerin bzw. Ansprechpartner für die Feuerwehr zur Verfügung 

steht.   

 

1.2  Aufgaben der oder des Brandschutzbeauftragten 
Die Brandschutzbeauftragte oder der Brandschutzbeauftragte ist innerhalb die-

ses Aufgabenbereiches der Präsidentin oder dem Präsidenten der Hochschule 

direkt unterstellt und in Gefahren- oder akuten Schadensfällen weisungsbefugt. 

Sie oder er hat 

- dafür zu sorgen, dass die Liegenschaften mit den erforderlichen brand-

schutztechnischen Einrichtungen ausgestattet und diese einsatzfähig sind, 



- dafür zu sorgen, dass die Flächen für die Feuerwehr und die Rettungs-

wege ausgeschildert sind, 

- die im Einvernehmen mit der Hochschulleitung in angemessenen Zeitab-

ständen durchzuführenden Alarmproben und Räumungsübungen zu leiten, 

- für die Erstellung der Feuerwehrpläne sowie der Flucht- und Rettungspläne 

Sorge zu tragen, 

- arbeiten mit besonderen Gefahren (z. B. feuergefährliche Arbeiten) nur 

nach Ausstellung eines dafür geeigneten Erlaubnisscheines (Erlaubnis-

schein für feuergefährliche Arbeiten mit Festlegung von zu treffenden 

Schutzmaßnahmen) zu genehmigen, 

- dafür zu sorgen, dass die Beschäftigten, auch die der Fremdfirmen, über 

die Inhalte der Brandschutzordnung unterwiesen werden, und  

- die Einrichtung einer Meldestelle zu veranlassen. 

Bei Eilbedürftigkeit trifft sie oder er selbständig die erforderlichen Sofortmaßnah-

men. Die Brandschutzhelferinnen und Brandschutzhelfer haben die Brandschutz-

beauftragte oder den Brandschutzbeauftragten bei Alarmproben und 

Räumungsübungen zu unterstützen. 

 

1.3 Brandschutz- und Evakuierungshelferinnen und Brandschutz- und Evakuie-
rungshelfer  
Als Brandschutz- und Evakuierungshelferinnen und Brandschutz- und Evakuie-

rungshelfer sind spezielle Beschäftigte benannt, die insbesondere für ihren zuge-

wiesenen Bereich tätig werden. Sie 

- beteiligen sich an der Vorbereitung und Durchführung der von den Brand-

schutzbeauftragten organisierten Brandschutz- und Räumungsübung, 

- alarmieren die Beschäftigten im Brandfall, 

- leiten die Evakuierung und Kontrolle aller in ihrem Bereich liegenden Räu-

men, einschließlich Toiletten und Nebenräumen, und 

- melden die kontrollierten Räume der oder dem im Brandfall Verantwortli-

chen. 

 

  



2  Alarmierung 
Die telefonischen Erreichbarkeiten der zu benachrichtigenden Stellen ergeben 

sich aus dem Alarmplan für die Liegenschaft Gießen, Talstraße 4, Trainingsge-

bäude. 

 

3 Sicherheitsmaßnahmen für Personen, Umwelt und Sachwerte 
- Die Räumung des Gebäudes ist unverzüglich einzuleiten und zu überprü-

fen.  

- Ortsunkundige, behinderte oder verletzte Personen sind beim Verlassen 

des Gebäudes zu unterstützen.  

- Nach erfolgter Evakuierung ist die Vollzähligkeit der Beschäftigten, Studie-

renden und Lehrbeauftragten an der Sammelstelle festzustellen und der 

Feuerwehr zu melden. 

 
4 Löschmaßnahmen 

- Entstehungsbrände sind von den Beschäftigten unter Beachtung des Ei-

genschutzes mit den vorhandenen Löschgeräten (Handfeuerlöscher) zu 

bekämpfen.  

- Nach dem Eintreffen der Feuerwehr ist den Weisungen der Einsatzleitung 

Folge zu leisten. 

 

5 Vorbereitung für den Einsatz der Feuerwehr 
- Es ist dafür Sorge zu tragen, dass die Feuerwehr ungehindert Zufahrt zum 

Gebäude, bzw. zur Brandstelle hat. 

- Die Flächen für die Feuerwehr und Entnahmestellen für die Löschwasser-

versorgung sind freizuhalten. 

- Eine mit dem Gebäudekomplex vertraute Personen (z.B. der Hausmeister 

oder die Hausmeisterin oder die Brandschutzbeauftragte oder der Brand-

schutzbeauftragte) hat die Rettungs- und Hilfsdienste einzuweisen und mit 

ihnen enge Verbindung zu halten. 

Dabei sind folgende Punkte wesentlich: 

- Befinden sich noch Personen im Gebäude oder an der Brandstelle? 

- Wo liegt die Brandstelle? 



- Welche Beobachtungen zum Brandausbruch und zur Brandausbreitung lie-

gen vor? 

 

6  Nachsorge 
Um den Schaden so gering wie möglich zu halten, sind nach einem Brand unver-

züglich folgende Maßnahmen in Absprache mit der Feuerwehr und der Hoch-

schulleitung zu treffen: 

- Die Liegenschaftsverwaltung hat in Zusammenarbeit mit der Brandschutz-

beauftragten oder dem Brandschutzbeauftragten die Brandstätte gegen 

Unfallgefahren (Verkehrssicherungspflicht), Witterungseinflüsse, Diebstahl 

etc. zu sichern. 

- Folgeschäden sind durch Sichern der Brandstelle, sowie durch Beseitigung 

von Löschwasser gering zu halten. 

- Die Einsatzbereitschaft von Brandmelde-, Feuerlöschanlagen, Feuerlösch-

geräten und Feuerlöscheinrichtungen muss unverzüglich wiederhergestellt 

werden. 

- Elektrische Anlagen und Betriebsmittel sind vor Wiederinbetriebnahme auf 

Betriebssicherheit zu prüfen. 

- Räume, die verraucht waren, sind zu lüften. 

- Das Gebäude und die Einrichtungen sind zu sichern. 

 

  



Alarmplan zur Brandschutzordnung Teil C der Liegenschaft Gießen  
 

Bei einem Brand oder einem anderen Schadensereignis (Explosion, schwerer Unfall) 
sind in Abhängigkeit von der Lage folgende Personen zu benachrichtigen: 

 

Montag bis Freitag während der Regelarbeitszeit: 

 

Hochschulleitung   0611 3256 1000 oder 

     0611 3256 1005 

Liegenschaftsverwaltung  0611 3256 8400 

Brandschutzbeauftragte/ 
Brandschutzbeauftragter  0611 3256 3501 

 

 

Bei telefonischer Alarmierung der Feuerwehr über den Notruf (0) 112 muss die 

Brandmeldung folgenden Inhalt haben: 

o Wo brennt es? 

o Wer meldet? 

o Was brennt? 

o Wie viele Menschen sind verletzt/betroffen? 

Auf Rückfragen warten! 

 

Rettungsleitzentrale (Notarzt):  (0) 19222  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sammelplatzplan zur Brandschutzordnung Teil C der Liegenschaft Gießen 
 

 

 
  



Teil C nach DIN 14096 für die Liegenschaft des Hessischen Präsidiums für 
Einsatz Direktion Nord in Kassel 
 

Grundsätzlich ist auf der Liegenschaft die Brandschutzordnung des HPE Direktion 

Nord zu beachten. Die jeweils gültige Fassung ist dem Anhang 2 zu entnehmen. 

  



Anhang 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anhang 2 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 

 


